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Ordnung
über die Aufgaben und die Arbeitsweise der Stadtverordnetenversammlung 

und ihrer Organe in den Stadtkreisen

Vom 28. Juni 1961

In der Deutschen Demokratischen Republik, dem ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat, übt die Arbei
terklasse im Bündnis mit den Genossenschaftsbauern, der Intelligenz und den anderen werktätigen Schichten 

unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands die politische Macht aus und baut den Sozialismus 

auf, entfaltet alle Kräfte des Volkes im Kampf um die Sicherung des Friedens und um die glückliche Zukunft 

unserer Nation.

Mit der Übernahme der hauptsächlichen Produktionsmittel in die Hände des Volkes wurde die Voraussetzung 

für die Entwicklung der sozialistischen Demokratie und für die Entfaltung aller schöpferischen Talente und 
Fähigkeiten der Menschen geschaffen. Die Arbeiter, die Genossenschaftsbauern, die Angehörigen der Intelligenz 
und aller anderen Schichten der Bevölkerung schreiten gemeinsam in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland auf dem Wege zum Sozialismus vorwärts und schaffen sich in gemeinsamer Arbeit ein Leben 

in Frieden, Wohlstand und Glück.

Die sozialistische Staatsmacht ist das Hauptinstrument des werktätigen Volkes beim Aufbau des Sozialismus.

Die Volkskammer, die Bezirkstage, die Kreistage, die Stadtverordnetenversammlungen, die Stadtbezirksverord
netenversammlungen sowie die Gemeindevertretungen und deren Organe, die vom Vertrauen des Volkes getragen 
sind, bilden das einheitliche System der Staatsmacht der Arbeiter und Bauern in der Deutschen Demokratischen 
Republik. Tätigkeit und Aufbau der Staatsmacht in der Deutschen Demokratischen Republik werden durch die 
Organe der Werktätigen selbst bestimmt.

Die örtlichen Volksvertretungen sind verantwortlich für die Durchführung der Gesetze und Beschlüsse der 
Volkskammer, der Erlasse und Beschlüsse des Staatsrates, der Verordnungen und Beschlüsse des Ministerrates 
sowie der Beschlüsse der übergeordneten Volksvertretungen. Sie sind verantwortlich für die politische, wirtschaft
liche und kulturelle Entwicklung in ihrem Verantwortungsbereich.

Die systematische Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsordnung erfolgt auf der Grundlage und in 
Durchführung der von der Volkskammer beschlossenen Perspektiv- und Jahres Volks wirtschaftspläne und den auf 
dieser Grundlage beschlossenen Plänen der örtlichen Volksvertretung«»


